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Fehlverhalten Konsequenz 

 

Gemäßigtes Fehlverhalten: 

 

 generell stören 

 herumlaufen 

 schwätzen 

 Gegenstände durch die Klasse werfen 

 essen und trinken ohne zu fragen 

 Arbeit verweigern 

 durch die Klasse rufen 

 Müll nicht beseitigen/Müll liegen lassen 

 einmal das Handy unerlaubt im Unterricht 

benutzen 

 

Mit den Schülerinnen und Schülern wird ein 

Gespräch geführt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Handy wird für den restlichen Tag abgenommen 

und im Sekretariat hinterlegt 

 

 

 das Schulgelände unerlaubt verlassen 

 auf dem Schulgelände rauchen 

 im gleichen Fach zweimal ohne 

Hausaufgaben sein 

 im gleichen Fach zweimal das Material 

vergessen 

 zweimal zu spät kommen, unabhängig vom 

Zeitpunkt 

 zweimal das Handy unerlaubt im Unterricht 

benutzen 

 zweimal unentschuldigt fehlen 

 

 

Eine Mitteilung an die Eltern wird geschrieben 

 

Die Eltern werden ohne Missbilligung informiert 

z.B. über Schulplaner, Anruf, standardisierten Brief  

 

Der Zettel „Rauchen“ wird in die Akte eingeheftet 

 

Mitteilungen werden in die Akte eingeheftet 

 

 aggressives Verhalten zeigen 

 leichte Sachbeschädigung 

 häufig den Unterricht stören 

 eine Anweisung der Lehrkraft nicht befolgen 

(bei Gefährdung) 

 respektloses Verhalten gegenüber der 

Lehrkraft oder gegenüber einem 

Mitschüler/einer Mitschülerin zeigen 

 zweimal auf dem Schulgelände rauchen  

 zweimal das Schulgeländes unerlaubt 

verlassen 

 im gleichen Fach dreimal ohne 

Hausaufgaben sein 

 im gleichen Fach dreimal das Material 

vergessen 

 dreimal unerlaubt das Handy benutzen 

 dreimal im Unterricht unentschuldigt fehlen 

(Missbilligung mit Nacharbeit) 

 

 

Eine Missbilligung wird geschrieben 

 

a) ohne Nacharbeit 

b) mit Nacharbeit des Lehrstoffes  

c) mit Einladung zum Elterngespräch 

 

 

(Kopie in Akte; Kopie an Klassenlehrer/in; zurück an 

Lehrkraft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 die Androhung einer Ordnungsmaßnahme ist 

möglich 

 



 

Mehrfaches Fehlverhalten 

 

 nicht zur Nacharbeit erscheinen 

 dreimal im Halbjahr eine Missbilligung 

erhalten 

 viermal unentschuldigt fehlen 

 sechsmal eine Elterninformation erhalten 

 

 

Ein Elterngespräch mit der Hausleitung/dem 

Klassenlehrer/dem Fachlehrer wird geführt 

 

 

 

 

Ein Bußgeldbescheid und eine Attestpflicht werden 

angedroht 

 

 eine pädagogische Maßnahme bei einem 

erheblichen Fehlverhalten verweigern oder 

missachten 

 den eigenen Namen nicht nennen/falschen 

Namen nennen/lügen 

 Sachbeschädigung  

 nicht zur Nacharbeit erscheinen 

 weitere unentschuldigte Fehlstunden 

ansammeln 

 viermal eine Missbilligung im Halbjahr 

erhalten 

 

 

Eine Klassenkonferenz wird einberufen 

 

Möglich: 

 

a) Pädagogische Maßnahme 

b) Androhung einer Ordnungsmaßnahme 

c) Erteilung einer Ordnungsmaßnahme 

 

 

 

 

Eine Attestpflicht wird verhängt und Bußgeld wird 

erhoben 

 

 Körperverletzung 

 erhebliche Sachbeschädigung 

 Diebstahl 

 Mobbing/Erpressung 

 Alkoholmissbrauch 

 unerlaubtes Entfernen von der Gruppe  

 den Unterricht und die Erziehung der 

Mitschüler/innen beeinträchtigen 

 Vandalismus  

 zweimal nicht zur Nacharbeit erscheinen 

 

 

Eine Klassenkonferenz wird einberufen und eine 

Ordnungsmaßnahme erteilt 

 

(ggf. Anzeige, Schadensersatz) 

 

Zusatz: 

 

Drei Missbilligungen sowie 

Ordnungsmaßnahmen müssen bei der 

Bewertung von Arbeits- und Sozialverhalten je 

nach Fehlverhalten angemessen berücksichtigt 

werden. 

 

 

Beispiel:  

 

Note müsste sich um eine Note verschlechtern 

Ordnungsmaßnahme= bestmögliche Note 4 

Drei Missbilligungen= bestmögliche Note 3 
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